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ZURGHER ILLUSTRIERTE

Die Verkehrsunfille mehren sich in geradezu erschreckendem Mafle von Jahr zu Jahr. Wir setzten uns mit
dem Zurcher Polizeiinspektorat und der Bezirksanwaltschaft in Verbindung. In entgegenkommender Weise
wurde uns Einblick in die entsprechenden Polizei- und Gerichtsakten gewahrt. Wir griffen aus der Ziircher Ver-
kehrsunfallstatistik zwei Stichtage heraus, Sonntag den 3. Juni und Donnerstag den 23. August 1934. Beide
Tage wiesen vier Verkehrsunfille auf, die das Ausriicken der Alarmgruppe der stadtischen Polizei erforderten.

Stichtag 3. Juni: ~ Stichtag 23. August:

16.04 Uhr: Auf der Hohe der Regensberger-

strafle 192 sprang ein fiinfjihri-
ges Midchen Gber die Strafle, wobel es von einem
stidtischen Autobus, der Richtung Affoltern fuhr,
tiberfahren wurde. Die polizeilichen Erhebungen er-
gaben, daf} der Autobus keine grofiere Geschwindig-
keit als 21 km innehatte. Mchrere Zeugen behaupte-
ten, das Kind sei noch 25—30 m vom Autobus ent-
fernt gewesen, als es liber die Strafle sprang. In diesem
Falle hitte es aber bei der festgestellten Geschwindig-
keit des Wagens noch Zeit gehabt, die Strafle langsam
zu iiberqueren. Das Mddchen muf aber direkt vor das
Auto gesprungen sein. Es konnte dem Angeschuldig-
ten nicht als Verschulden angerechnet werden, daf} er
das Kind erst im letzten Moment bemerkte, denn vor
dem Hause 192 hielten sich mehrere Personen auf,
auf die der Chauffeur sein, Augenmerk richten mufite.
Die Bezirksanwaltschaft stellte den Antrag auf Sistie-
rung des Verfahrens.

18.26 Uhr: EinLicferungsauto r_‘u‘nr’in tiber-

setztem Tempo die Klosbach-
strafle aufwirts, Richtung Rémerhof, ohne die Ge-
schwindigkeit vor der uniibersichtlichen Straflenkreu-
zung Freiestrale zu reduzieren. Dabei unterlief} es
der Chauffeur, dem von reches auf der Freiestrafle
gegen die Straflenkreuzung zufahrenden Velofah-
rer Y. den Vortritt zu lassen. Die beiden Fahrzeuge
stiefen zusammen, und der Velofahrer erlitt eine
Gehirnerschiitterung, eine Quetschung der linken
Schulter und des Oberkiefers. Der Angeklagte machte
sich der fahrlissigen Korperverletzung schuldig. Die
Bezirksanwaltschaft beantragte hundert Franken

Bufle.

19.18 Uhr: Ein Licferungsauto fuhr in einem
T

empo von zirka 60 km von
Schwamendingen her die Winterthurerstrafle ein-
wirts. An der Ecke Winterthurer-Schwamendinger-
strafle stieg eine Frau aus dem stidtischen Omnibus.
Sie {iberschritt etwas unentschieden die Strafle. Der
Autofiihrer suchte links an ihr vorbeizukommen,
stiefd aber, trotzdem er bremste, die Frau in den Stra-
Bengraben. Sie starb an den erlittenen Verletzungen.
Trotzdem der Angeklagte sehen mufite, dafl bei der
rechts einmiindenden Schwamendigerstrafie dem Om-
nibus Leute entstiegen, und obwohl er wufite, dafl
seine Bremse nicht mehr einwandfrei funktionierte,
verlangsamte er seine Geschwindigkeit nicht. Das Ge-
ticht verurteilte ithn wegen’ fahrlissiger Tétung zu
drei Wochen Gefingnis, in Anbetracht seiner Jugend-
lichkeit bedingt erlassen.

01.27 Uhr: In der Nacht fuhr ein Personen-

auto von der Quaibriicke her
Richtung Bahnhofstrafle. Die Autolenkerin erblickte
schon von weitem einen Fuflginger, der sich vom
Inseltrottoir auf die Strafle begab. Sie gab Signal und
fuhr weiter, in der Meinung, daf} sich der Mann in
Sicherheit bringen werde. Als er aber auch das zweite
Signal nicht beachtete, stoppte sie, vermochte jedoch
den Zusammenprall nicht zu vermeiden. Der Fufi-
ginger erlitt einige leichtere Schiirfungen. Da auch
den Verletzten ein Mitverschulden traf, der Mann un-
bekannten Wohnortes war und sich der Polizei nicht
mehr stellte, rechtfertigte es sich, das Verfahren ein-
zustellen.




16 82 Uhr: Bei der Hohistrafle 400 wur

ein Velofahrer von einem nach-
folgenden Lieferungswagen angefahren, wobei der
Velofahrer am ganzen Kérper schwere Schiirfun-
gen erlite, die eine Arbeitsunfihigkeit von 6 Wo-
chen - zur Folge hatten. Beide fuhren auf der rech-

ten Seite stadtauswires. Li stand ein Spritzenw
n. Der Chauffeur des Lieferungswagens behauptete,
aus entgegengesetzter Richtung sei ein Lastwagen ge-
kommen. Er habe beim Vorfahren befiirchtet, dafl
die Passage zwischen \r"]m;mrcr und Spnt enwagen

sel und habu du}n]b

Bige Geschwin-
\‘& agens suhlxe(\en l1<su1 Da der einzige

er Chauffeur des Spritzenwagens, die Vers

des Angeschuldigten, er sei nicht mehr als
0 km gefahren, unterstiitzte, wurde das Ver-
ahren ecingestellt.. Dem Chauffeur wurden die Ko-
sten des V rf hrens auferlegt, weil er nach Aussagen
der Zeugen keine Veranlassung gehabt habe, zu stop-
pen, da die Passage unu%nd “breit gewesen sei. Zu-
> dem hitte er das Abrutschen auf der nassen Strafle in

Rechnung stellen sollen.

Bei der Kreuzung Peterstrafle
fuhr ein in schnellem Tempo
strafle abwirts fahrendes Personenauto in
Auto, das aus entgegengesetzter Richtung
mmen war und gerade korrekt nach links in
"~ dic PL[:‘IE[IJI\L einbog Trotz des fallenden Plat:
te der Angeschuldigte die Geschwin-
konrite vor dem LmblcmndLn
pen. Beim Zusammenstof erlitt
chnittwunde am Kopf, LbL s0
wu du ihr fiinf Zihne ausgeschlagen. it
verurteilte den scnuldwm Chauffeur
lissiger Korperverletzung zu vier Tagen
edmOt erlassen.

21.24 Uhr: Am B\lrl{l;plt‘tz wurde der Velo-
fahr Biiroangestellter, von
einem Sanititsauto angefahren. Er erlitt eine Quetsch-

und Riflwunde des Unterarms, die eine
unfihigkeit von chen zur Folge hatt
sauto fuhr vom Alpenquai her Rich-
Quaibriicke, der Velofahrer aus Richtung Bahn-
hofstrale ebenfalls gegen die ¢
Zusammenstof} utolﬂn in der ge v
Inseltrottoir und Trottoir. Es fiel aurade \mrkgr RL—
Der Verletzte behauptete, er sei von hinten an-
ahren worden, der Chauffeur des S dlsaums er-
klirte, der Vclufahrur miisse g
sein, er hitte ihn vor de* Kollision gar nuht bemerkt.
Der Vorgang konnte nicht abwd\hrt werden. Zeugen
waren keine vorhanden. Der Verletzte selbst erklirte,
er wolle dem Angeschuldigten keine strafrechtliche
Schuld vorwerfen. Unter diesen Umstinden wurde
von einer Klage Umgang genommen. Dagegen mufite
der Chauffeur die Gerichtskosten iibernchren.

Rurz vor Mitternacht sollte der
Taxichauffeur X. den Kaufmann
vom Bellevueplatz her secaufwirts iahnn
gen die Bellerivestrafle auswir
uhr thm bei der Kre zung Héschgasse von links ein
Privatauto in die lin ntere Seite. Der Taxameter
¥ wurde an einen I\mdc.abcr geworfen und kippte um.
7 Der Fahrgast Y. erlitt hicbei den sofortigen Tod. Die
beiden Fahrzeuglen blieben un tzt. Der Len-
e Pn\uau[m wire, als von links aus einer
cbenstrafie kommen s verpflichtet ge-
Wwesen, mit aller Sorgfalt in die huu/unv hmun u-
fahren. Die Expunn I hneten,
der Bremsspur mindestens eine Geschwindi
40 km gehabt haben m T xidl
an, mlt 30—35 km
clagte i g
an. Der Taxichauffeur wurde im Schy
fahren freigesprochen, d
| lssiger Korperverletzu
Hingt erlassen.

ZURCHER ILLUSTRIERTE

ie Statistik des Jahres 1932 zihlt in der Schweiz 14 000

Straflenverkehrsunfille auf, die durch Zusammen-
stofle mit Motorfahrzeugen verursacht wurden. Dabei ver-
unfallten 9244 Personen, von denen 461 getdtet wurden.
Und Jahr um Jahr wichst die Anzahl der Menschen, die
dem Moloch Verkehr zum Opfer fallen. Von den Konzen-
trationspunkten des Verkehrs, den Grofistidten, weist
Ziirich die meisten Verkehrsunfille auf, doppelt so viel als
Basel, mehr als das Dréifache von Bern. Will man diese
Unfille auf ihr zeitliches Geschehen hin untersuchen, dann
hilt die Statistik folgende fast gesetzmiflige Tatsachen fest:
Von den Wochentagen erweist sich der Samstag als der
Hauptungliickstag, in zweiter Linie der Montag. Ein Un-
gliicksmonat ist der August, der Monat mit starkem Reise-
und Ferienverkehr. Den zweiten Rang machen sich Juli,

fahrliche Stralle

September und Oktober streitig. Am harmlosesten gebir-
den sich Februar und Mirz. Dann passieren nur halb so
viel Verkehrsunfille wie im Hochsommer und Herbst. Am
meisten ist der Fufginger natiirlich wihrend den Stunden
des Stoflverkehrs gefihrdet, in erster Linie abends zwischen
17 und 19 Uhr, und iiber Mittag zwischen 11 und 13 Uhr.
— Auf Ziircher Stadtgebiet hat die Alarmgruppe der Stadt-
polizei bei Verkehrsunfillen die erste Hilfe zu bringen und
die polizeilichen Erhebungen und Messungen durchzufiih-
ren. Sie riickte im vergangenen Jahre 1381mal aus: zu
Verkehrsunfillen, Betriebs- und sonstigen Unfillen, Selbst-
mord, Verbrechen, Brandfillen, auflergewdhnlichen Todes».
fillen und sonstigen Fillen und Hilfeleistungen. Dabei
machten die Verkehrsunfille mit Personenverletzungen
und Sachschaden ungefihr die Hilfte aller Fille aus. St.




	Die gefährliche Strasse

